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DOB Koblenz, 26.04.2010
66-Tiefbauamt Tel.: 0261 129 3502
In Absprache mit Amt/EB       

 
 
 

Stellungnahme / Antwort    
 
 
 

zu Antrag-/Anfrage Nr. AF/0039/2010 
 
 
 
 

der Stadtratssitzung am 22.04.2010   Punkt:       ö.S. / nö.S. 
 
 
 
Betr.: Anfrage der CDU-Ratsfraktion: „Verkehrsführung während der Baumaßnahme 
„Kreisel L127/Friesenstraße„. 
 
 
Stellungnahme/Antwort 
 
 
Anfrage der CDU-Ratsfraktion: „Verkehrsführung während der Baumaßnahme 
„Kreisel L127/Friesenstraße“. 
 
 
1. Ist die Zusage für den Zuschuss (Genehmigungsbescheid) schon 

eingegangen? 
 
Bis zum 19.04.2010 (Erstellung dieser Vorlage) ist noch kein positiver 
Zuschussbescheid bei der Verwaltung eingegangen. Die Verwaltung wartet daher in 
einem ersten Schritt auf die Bewilligung des „vorzeitigen Baubeginns“. 
 
 
2. Sind die Kosten für die Ampelanlage zur Aufrechterhaltung des 

geordneten ÖPNV etatisiert? 
 
Die Kosten für die Ampelanlage in Höhe von 50.000,-€ sind bei der Kostenschätzung 
nicht berücksichtigt. Nach aktuellem Sachstand könnte die  Signalanlage  aus dem 
verfügbaren Haushaltsansatz finanziert werden, da das Submissionsergebnis 
günstiger ausgefallen ist. Ob die Baumaßnahme jedoch auch entsprechend 
abgerechnet werden kann (evtl. Nachträge) bleibt abzuwarten. 
 
 
3. Wenn ja, wo? 
 
Siehe hierzu Antwort zu Frage 2. 
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4. Wenn nein, stehen sonstige Haushaltsmittel in der Weise zur Verfügung, 

dass die Kosten für die Ampelsteuerung nicht in den Anliegerbeiträgen 
enthalten sind 

 
Grundsätzlich handelt es sich um investive Kosten, die der Maßnahme zuzurechnen 
sind. Nach Auffassung der Verwaltung sind die zusätzlichen Kosten durch die 
Ampelanlage nicht ausbaubeitragspflichtig. 
 
 
5. Wurde mit der KVS über eine Kostenbeteiligung für den Betrieb der 

Ampelanlage gesprochen? 
 
Mit der Geschäftführung wurde am Freitag, den 16.04.2010 gesprochen, die Prüfung 
seitens des Verkehrsbetriebes läuft noch und kann zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieser Vorlage nicht abschließend beantwortet werden. 
 
 
 


